
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
PENDLERFÖRDERUNG AB 
1.1.2013 
Mit 1.1.2013 wird es zu einer 
Neugestaltung der Pendlerförde-
rung kommen. Neu ist der Pend-
lereuro, der Pendlerausgleichs-
betrag und das Pendlerpau-
schale für Teilzeitkräfte. 
Die vorgesehenen Änderungen: 
 Pendlerpauschale (PP) für 
Teilzeitkräfte: Das volle PP steht 
bei Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte an mindestens 
11 Tagen pro Monat zu; NEU: bei 

4-7 Tagen zu ⅓ und bei 8-10 

Tagen zu ⅔. 
 Kein Pendlerpauschale, wenn 
der Arbeitnehmer das arbeitge-
bereigene KFZ auch privat nut-
zen kann (Sachbezugswert). 
 Pendlereuro (NEU): Für Pend-
ler mit Anspruch auf das Pendler-
pauschale zahlt der Arbeitgeber 
den Jahresbetrag von € 2,- pro 
Kilometer Distanz zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte. 
 Jobticket: Der Arbeitgeber 
zahlt dem Pendler steuer- und 
sozialversicherungsfrei die Be-
nützung eines öffentlichen Ver-
kehrsmittels. 
 Pendlerzuschlag: Durch die 
Anhebung des Pendlerzuschla-
ges von € 141,- auf € 290,- steht 
eine „Negativsteuer“ (ESt-Gut-
schrift) von € 400,- zu. 
 Pendlerausgleichsbetrag 
(NEU): Dieser beträgt € 290,- 
und wird bei einer ESt von € 1,- 
bis € 290,- gleichmäßig auf Null 
eingeschliffen. 

GUTER RAT: Die Gesetzesän-
derung wird im Februar 2013 
beschlossen. Die Aufrollung der 
Bezugsverrechnung durch den 
Arbeitgeber ist empfehlenswert. 
 
 

 


